Antworten auf die Fragen der LAG durch DIE LINKE

Vorbemerkung: 

Wir leben in einer Zeit, in der viele Menschen als „überflüssig“ ausgesondert werden: alte, kranke, pflegeabhängige, behinderte, aber auch Menschen, die nur keine oder die falsche Ausbildung haben oder die einfach nur „anders“ sind, die die Unternehmen nicht benötigen und wegrationalisieren. All diese Menschen brauchen zu ihrem Schutz und  zum Überleben einen funktionierenden und finanziell ausreichend ausgestatteten Sozialstaat. DIE LINKE ist die einzige größere Partei, die ohne Wenn und Aber für den Erhalt und den Ausbau des Sozialstaats eintritt und die auch eindeutig gegen die  „Agenda 2010“ ist.

DIE LINKE will eine grundsätzlich andere Politik. Die Hamburger Landesregierungen – ganz gleich ob von der SPD oder der CDU oder den GRÜNEN gestellt – haben in den letzten Jahren durch Privatisierungen in wichtigen Bereichen der sozialen Versorgung – Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Bildung, Reha-Einrichtungen und Energie – der Politik immer mehr Handlungsmöglichkeiten genommen. Gleichzeitig haben sie durch eine Steuerpolitik für eine zunehmende Bereicherung Weniger bei gleichzeitiger Zunahme  öffentlicher Armut gesorgt. Aber nur Reiche können sich einen armen Staat leisten. Pflege, Gesundheit, Eingliederungshilfe, Rehabilitation und Integration, Bildung oder der Wohnungsbau dürfen nicht  von den wirtschaftlichen Interessen einer kleinen Minderheit bestimmt werden.

DIE LINKE will eine Politik, die sich an den Interessen der großen Mehrheit der Bevölkerung ausrichtet, die niemanden aussondert oder zurücklässt und allen eine gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Alle anderen Parteien in der Bürgerschaft haben leider klar gesagt, dass sie mit DER LINKEN nicht zusammenarbeiten wollen. DIE LINKE braucht für ihre grundsätzlich andere Politik noch viel mehr UnterstützerInnen. Sie braucht Bündnispartner vor allem außerhalb des Parlaments: die Gewerkschaften, die Sozialverbände, kirchliche Gruppen, Migrantenorganisationen, aber auch die Behindertenerbände. Sie hat daher auch VertreterInnen dieser Gruppen auf vordere Plätze ihrer Kandidatinnenliste gewählt.

Zur Barrierefreiheit

Die Barrierefreiheit – insbesondere auch die im Internet und einfache Sprache auf Ämtern und Behörden - muss zum gemeinsamen Ziel der Hamburger Politik werden. Hamburg muss zur beispielhaft barrierefreien Metropole Europas werden. Dazu brauchen wir kaum neue Gesetze – in den bestehenden Gesetzen und Verordnungen steht das Nötige meist schon drin. Dazu brauchen wir auch nicht unbedingt mehr Geld. Ändern muss sich allerdings noch sehr viel in den Köpfen der Verantwortlichen in den Bauämtern und Bauaufsichtsbehörden, in den Ausbildungsplänen von Architekten und Städteplanern oder im Problembewusstsein aller an der Stadtentwicklung Beteiligter. Barrierefreiheit darf nicht länger freiwilliger Luxus bleiben, den man sich leisten will oder auch nicht, sondern muss im Wohnungsbau, Stadtentwicklung und Verwaltung zur Pflicht werden. Dazu brauchen wir parlamentarische  und außerparlamentarische Initiativen, Kampagnen und Programme, die alle öffentlichen und städtischen Einrichtungen und deren Verantwortlichen zu Barrierefreiheit verpflichten, aber auch die privaten Bauherren, Ladenbesitzer, Kulturveranstalter, Gastronomiebetreiber u.a mit einbeziehen, die diese aufklären,  ermutigen, fördern, gegebenenfalls aber auch zur Barrierefreiheit zwingen.

Dass es in Hamburg zum Beispiel so wenig barrierefreie „Toiletten für alle“ gibt, liegt nicht am fehlenden Geld, sondern daran, dass sich Hamburg bei der Stadtmöblierung ohne Grund langfristig vertraglich an eine französische Firma gebunden hat, die kein  besonders großes Interesse an solchen Toiletten hatte. 

Um so etwas zukünftig zu vermeiden, muss die Hamburger Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen daher finanziell und personell so ausgestattet werden, dass sie wirksam und rechtzeitig alle größeren – privaten und öffentlichen – Bauvorhaben, aber auch die öffentliche Verwaltung kontrollieren und auf die Einhaltung von Barrierefreiheit achten kann.

Das wirksamste und das am schnellsten und preiswertesten zu sichtbaren Ergebnissen und mehr Barrierefreiheit führende Mittel ist aber ein umfassendes Klagerecht für behinderte Menschen und ihre Verbände, das auch im Zivilrecht gilt. 

Die aktuelle Beschränkung der Beförderung von Rollstuhlfahrerinnen in den Hamburger Bussen ist von der Politik und der Verwaltung gemacht. Es darf nicht sein, dass sich die EU-Bürokratie, die Bundesregierung und die Busunternehmen gegenseitig die Verantwortung zuschieben, dass deshalb nichts passiert und die RollstuhlfahrerInnen die Leidtragenden sind. Nur mit massivem öffentlichem Druck wird es kurzfristig im Interesse der RollstuhlfahrerInnen eine Lösung geben. DIE LINKE ist bereit, die Behindertenverbände dabei  zu unterstützen. Wie wäre es mit einer Demonstration! 

Die Situation ist zudem in Hamburg besonders dramatisch, weil  erst 57 der insgesamt 146 Schnellbahnhaltestellen von U- und S-Bahn auf Hamburger Staatsgebiet einigermaßen barrierefrei erreichbar sind. Das sind rund 39 Prozent. Zum Vergleich: in München sind 88 von 89 U-Bahnhöfen barrierefrei, in Berlin fast 80 Prozent der S-Bahnhöfe. Wird das bisherige Tempo beibehalten, wird es noch 30 Jahre dauern, bis alle Hamburger Haltestellen barrierefrei sind. Stattdessen baut Hamburg mit hunderten Millionen Euro seine Elbphilharmonie, die auf Dauer mit ihrem jährlichen Millionendefizit den Hamburger Haushalt belasten wird.

Zur Schule und Freizeit

DIE LINKE unterstützt die Kampagne „Eine Schule für Alle“. Alle Formen der Schulen, auch alle Sonderschulen sollten bis zur 10. Klasse in einer Schulform zusammengefasst werden. 

Gemeinsamer Unterricht in einer Ganztagsschule ist die beste Voraussetzung für gegenseitige Toleranz und Akzeptanz.

Das Recht behinderter Menschen auf  Persönliche Assistenz muss ausgeweitet werden. Bisher erhalten nur Menschen mit einem Hilfebedarf von mindestens acht Stunden täglich Persönliche Assistenz.  Behinderte Menschen oder Eltern behinderter Kinder mit einem geringeren Hilfebedarf können zurzeit nicht ihre Hilfen als Persönliche Assistenz organisieren. 

Zur Ausbildung und Teilhabe am Arbeitsleben

Die Werkstätten für behinderte Menschen sind eine kostspielige Sondereinrichtung. Für die behinderten Beschäftigten bedeuten sie einen skandalösen Durchschnittslohn von rund 150 Euro, weniger Rechte, aber ähnlich harte Arbeit wie in Betrieben des ersten Arbeitsmarktes und für die allermeisten, keine Chance da wieder raus und zu einem regulären Arbeitsplatz zu kommen. Sie bedeuten für viele behinderte Menschen eine Sackgasse. Die jetzt mit der gemeinsamen Holding von drei der vier großen Behindertenwerkstätten eingeleitete Fusion der drei Werkstätten zu einer privaten GmbH wird dazu führen, dass die Stadt sozialpolitische Steuerungsmöglichkeiten verliert. Betriebswirtschaftliche Effizienz wird noch mehr Vorrang bekommen vor Rehabilitation, Förderung und soziale Teilhabe der behinderten Mitarbeiter, mit der Folge, dass zunehmend die schwerstbehinderten Beschäftigten aus den Werkstätten verdrängt  und in die Tagesförderstätten oder Pflegeeinrichtungen abgeschoben werden.

DIE LINKE wird daher bevorzugt Initiativen und Projekte von behinderten Menschen, ihren Angehörigen und Organisationen unterstützen, die Arbeitsplätze als „unterstützte Beschäftigung“ außerhalb von Behindertenwerkstätten schaffen. Insbesondere das „Persönliche Budget“ kann und muss dafür genutzt werden. 

Die öffentlichen und privaten Arbeitgeber müssen aber gleichzeitig auch mit Nachdruck an ihre sozialpolitische Verpflichtung erinnert werden, Arbeitsplätze auch für behinderte oder ältere Menschen bereitzustellen. DIE LINKE befürwortet daher spürbare Maßnahmen, gesetzliche Auflagen u.a., die es den Arbeitgebern erschweren oder unmöglich machen, Arbeitsplätze, die schwerbehinderte Menschen besetzen könnten, wegzurationalisieren und Menschen zu entlassen, nur weil sie nicht produktiv genug sind.

Wir brauchen aber auch dringend parlamentarische  und außerparlamentarische Initiativen, Kampagnen und Programme zur Verbesserung der beruflichen Integration behinderter  Menschen. 
Berufsförderungswerke,  Berufsbildungswerke und Beruflichen Trainingszentren, aber auch die Integrationsfachdienste bleiben unersetzliche Einrichtungen für die Ausbildung, Umschulung und Integration von behinderten und benachteiligten Menschen in den regulären Arbeitsmarkt. Sie müssen in der Hand der Stadt bleiben oder wieder dorthin zurück. Ihre Finanzierung darf nicht an den Vermittlungserfolg gekoppelt sein. Das würde nur dazu führen, dass die Konzentration auf der Vermittlung von leichter Behinderten liegen wird und  die schwerbehinderten Menschen auf der Strecke bleiben.

Die Bundesagentur für Arbeit muss in diesem Zusammenhang verpflichtet werden, die für Rehabilitationsmaßnahmen zur Verfügung stehenden Gelder auch auszugeben und nicht zu bunkern, um den Bundeshaushalt zu sanieren.
Praktika, Arbeitserprobungen und kurzfristige Beschäftigungsverhältnisse gehören insbesondere für behinderte und benachteiligte Menschen zum beruflichen Alltag. Es muss daher sichergestellt sein, dass auch für solche Beschäftigungsverhältnisse Arbeitsassistenz, Kfz-Hilfe oder Fahrgelder bewilligt werden.

Zum Wohnen und zur Ambulantisierung


Die „Ambulantisierung“, das Bemühen des CDU-Senats und der Sozialbehörde der ambulanten den Vorrang vor der stationären Behindertenhilfe zu geben, halten wir für gescheitert.  Es wurde die neue Hilfeform der „ambulant betreuten Wohngruppe“ geschaffen. Diese sichert langfristig die Geschäfte der bisherigen großen Anbieter von Behindertenhilfen. Für die betroffenen behinderten Menschen bedeutet sie einen Verlust der wenigen Vorteile der stationären Unterbringung (Schutz durch das Heimgesetz, Recht auf Interessenvertretung), deutlich weniger Hilfe als bisher und keinen, bzw. nur einen sehr eingeschränkten Zugang zu den Vorteilen der ambulanten Hilfe.

Die wichtigsten ambulanten Hilfen – die persönliche Betreuung  im eigenen Wohnraum, die Wohnassistenz, die personenbezogenen psychologischen Maßnahmen, die hauswirtschaftlichen Hilfen und die Persönliche Assistenz -  wurden verringert und die Berechtigungsvoraussetzungen erschwert. 

Behinderte Menschen mit einem hohen Assistenzbedarf  werden weiterhin – auch gegen ihren Willen – in Heimen untergebracht.

DIE LINKE ist für einen eindeutigen Vorrang der ambulanten Hilfe vor der stationären. Das bedeutet: keinen neuen Cent für die stationären Hilfen; Baustopp für neue Heime; systematischer Abbau der stationären Einrichtungen; zumindest  mittelfristig eine Ausweitung der ambulanten Hilfen; für jeden behinderten, alten oder pflegebedürftigen Menschen, das uneingeschränkte Recht, ambulant und bedarfsgerecht versorgt zu werden.

Das bedeutet aber auch, dass neue Formen der ambulanten Hilfen und neue Formen des Zusammenlebens entwickelt und gefördert werden; „Ambulant“ heißt ja nicht nur isoliert in der  eigenen Wohnung leben; dass alle – die Verantwortlichen in den Stadtteilen und Quartieren, Stadtplaner, Bauabteilungen, Handwerkskammern, und, und, und – miteinbezogen werden. Siehe dazu auch die Bemerkungen zur Barrierefreiheit un Selbsthilfe.

Zum Persönlichen Budget

Das Persönliche Budget wird dann zu mehr Selbstbestimmung und zu zielgenaueren Hilfen führen, wenn sichergestellt ist,

dass es in einer Höhe bewilligt wird, die alle Hilfebedarfe tatsächlich abdeckt,

dass es flexibel und unbürokratisch den sich ändernden Bedürfnissen und Bedarfen angepasst werden kann,

dass die NutzerInnen ausreichend Beratung und Unterstützung bei der Budgetermittlung, der Budgetverwaltung und bei der Sicherstellung der Qualität der mit dem Budget eingekauften Hilfen erhält.

Behinderte Menschen, ihre Angehörigen oder gesetzlichen Betreuer brauchen dafür vor allem unabhängige, aber parteiische Beratung und Unterstützung durch selbst behinderte Sozialarbeiter. Insbesondere der ab 2008 geltende Rechtsanspruch, das behinderte Menschen alle Hilfen auch in Form eines Persönlichen Budgets erhalten können, mit dem sie beliebig, also nicht nur bei den bisherigen Anbietern, ihre Hilfen einkaufen können, erfordert diese vom Kostenträger und von den Hilfeanbietern unabhängige Beratung. Die Beratung durch die Arge, durch die Bundesanstalt für Arbeit, durch die Rehabilitationsträger, durch die Hilfeanbieter oder durch die Einrichtungen wie das Berufsförderungswerk reichen dafür nicht aus. 

DIE LINKE wird sich dafür einsetzen, dass die vorhandene unabhängige Beratung bei der Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen, bei Autonom Leben, Eltern für Integration oder bei den Behindertenverbänden finanziell und personell gestärkt wird.

Zur Selbsthilfe und Teilhabe

Das Hamburgische Gleichstellungsgesetz hat – wie befürchtet – bis jetzt keine große Wirkung. Es ist eine Ansammlung von unverbindlichen Kann- und Soll-Vorschriften. Die Behindertenverbände haben nur ein sehr eingeschränktes Klagerecht. Das Gesetz regelt lediglich die anzustrebende Barrierefreiheit bei Neubauten, macht aber keine Aussagen darüber, wie und bis wann die bestehenden Gebäude barrierefrei gemacht werden müssen. Die Internetauftritte der Stadt sind immer noch sehr wenig von blinden Menschen nutzbar. „Einfache Sprache“ ist bei Ämtern und Behörden  immer noch zufällig und nicht Pflicht. Der vom Gesetz vorgesehene „Behindertenbeirat“ ist ein vom Senatskoordinator für die Gleichstellung behinderter Menschen zusammengesetztes zahn- und kraftloses Gremium. 

Er müsste sich, um sinnvoll zu sein, stattdessen aus von den Behindertenorganisationen delegierten behinderten Menschen zusammensetzen und ein mit ausrechend Rechten ausgestattetes Kontrollgremium werden.

Es fehlt ein umfassendes Klagerecht für behinderte Menschen und ihre Verbände, das auch im Zivilrecht gilt. 

Es fehlen Fristen, bis wann Hamburg barrierefrei sein muss.

Einen Senatskoordinator hält DIE LINKE für überflüssig. Sinnvoll wäre sicher ein vom Parlament gewählter und diesem zur Rechenschaft verpflichteter Behindertenbeauftragter.

Die Hamburger Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen muss finanziell und personell so ausgestattet werden, damit sie wirksam und rechtzeitig die öffentliche Verwaltung kontrollieren und auf die Einhaltung von Barrierefreiheit achten kann.

Selbsthilfegruppen müssen durch die Krankenkassen und die Stadt finanziell gestärkt werden.

